
   
 
 

Teilnehmer (alle Veranstaltungen):  Vereinsmitglieder und Gäste. 
 

 
 

Monat  Fr.      Sa.   Veranstaltung Schussanzahl 
 

März  23.  & 24.  Stammersdorfer Bisonjagd 1 
    Single Shot, UHR-GK, UHR-KK  13 
 
April   20.  & 21. HSV Western Kombi Cup 1  
    Traditional,  Modern,  Rimfire  4 x 5 
 
Mai  11.   & 12. HSV Western Kombi Cup 2   
    Traditional,  Modern,  Rimfire  4 x 5 
 
Juni   09.    Master of  Western   
    Bewerb der 5 Bereiche  20+10+13+13+13 
 

  29.  & 30.  HSV W-K "The Sharpshooter 1"  
    Traditional,  Modern,  Rimfire  20 + 10 
 
Juli  27.  &  28. Fliegende Schweine - Magnumkaliber 
    bis .357,   bis .44,   ab .45   3 x 3 
 
August 24.  & 25. HSV Western Kombi Cup 3   
    Traditional,  Modern,  Rimfire  4 x 5 
 

September 28.  & 29. Stammersdorfer Bisonjagd 2 
    Single Shot, UHR-GK, UHR-KK  13 
   
Oktober  12.  & 13. HSV Western Kombi Cup 4 - Finale 
    Traditional,  Modern,  Rimfire  4 x 5 
 
                
     

 
 

Die Bewerbsdetails entnehmen Sie bitte den Einzelausschreibungen 
auf  unserer Homepage bzw. im Schützenhaus des HSV Wien! 

 
Auf  Ihr Kommen freut sich das HSV-Western-Team. 
Anfragen an:  Hrn. Peter Münch  Tel.: 0676/3905385 

E-Mail:  p.muench@gmx.at             www.hsv-wien-schiessen.at 
 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 
Den Anordnungen der Standaufsicht, Platzaufsicht und Wettkampfleitung ist Folge zu leisten. 

Jeder Teilnehmer hat einen gültigen Lichtbildausweis mitzuführen. 
Die Teilnahme ist nur möglich, wenn kein aufrechtes Waffenverbot gegen den Teilnehmer besteht, und 

ist nur mit zugelassenen und registrierten Waffen und zugelassener Munition gestattet. 
Der Veranstalter übernimmt keine wie immer geartete Haftung.  

Jeder Teilnehmer haftet für jegliche von ihm verursachten Schäden. 
In allen Zweifelsfällen entscheidet die Wettkampfleitung. 

Die Protestgebühr beträgt EUR 50,- pro Protestfall. 
Jeglicher Verstoß gegen die Platzordnung, Schießstandordnung oder Wettkampfbedingungen führt zu 

sofortigem Ausschluss vom Bewerb und Verlust des Nenngeldes. 


